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Vorwort. 

Bei der vorliegenden Arbeit ist mir manche freundliche 
Unterstützung zuteil geworden. Dafür zu danken ist mir eine 
angenehme Pflicht. Die Staatliche Moorversuchsstation be-
stimmte für mich die Seggen und Binsen. Das Joseph-König­
Institut in Münster untersuchte die Bodenproben. Der unteren 
Naturschutzbehörde in Lübbecke danke ich für die Uberlassung 
der Akten. Besonders danke ich Herrn Rektor Dr. Lorenz für 
diese Aufgabe. - Die Themenstellung ließ mir in der Ausführung 
der Arbeit freie Wahl. Ich habe bewußt vermieden, mich auf 
einzelne Dinge zu spezialisieren. Es war auch von vornherein 
klar, daß hier keine Vollständigkeit, wie etwa eine Bestands­
aufnahme der Tier- und Pflanzenwelt des Schnakenpohls im Jahre 
1954, zu erstreben war. Das würde die Kräfte und das Können 
eines Einzelnen übersteigen. Mir kam es darauf an, Die Ent­
wicklung des Schnakenpohls, wie sie aus seinem heutigen Zu-
stand zu ergründen ist, unter Berücksichtigung von Ursache 
und Wirkung darzustellen. Gleichzeitig war es mein Ziel, den 
heutigen Entwicklungszustand unter besonderer Berücksichti-
gung der Pflanzengesellschaften festzuhalten und zu charak­
terisieren, damit man später einmal Vergleiche ziehen kann. 
Diesem Zweck dienen auch die Farbaufnahmen. Ich bin mir be-
wußt, daß sie viele Mängel aufweisen. Das ist aber bei dem 
heutigen Stande der Farbphotographie, besonders bei Papier­
abzügen, nicht zu vermeiden. Wenn ein Teil einer Aufnahme 
farblich richtig sein soll, müssen andere Teile darunter 
leiden. Einige der Schwarzweißaufnahmen stellte mir ein Na­
turfreund zur Verfügung. Das Literaturverzeichnis enthält die 
Bücher, die mir bei der Arbeit zu meiner eigenen Meingungsbildung 
zur Verfügung standen. Die Zitate der Arbeit entstammen nur 
einem Teil di eser Büchero 
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I. 

In den Jahren 1929 bis 1930 faßte der damalige Landrat 
des Kreises Lübbecke, von Borries, den Plan, den Schnaken­
pohl in Varlheide und seine nähere Umge8ung als charakte­
ristisches Restgebiet einer verschwindenden Heide- und Sumpf­
landschaft unter Naturschutz zu stellen. Eile war geboten, 
wenn man dieses Restgebiet erhalten wollte, denn die Kulti­
vierung der Ödlandflächen wurde damals stark vorangetrieben. 
Nachdem sich die Ge~meinde Varl bereit erklärt hatte, ihren 
Anteil am Schnakenpohl abzutreten, war zunächst daran gedacht, 
die im Privatbesitz befindlichen Teile auf längere Zeit an­
zupachten. Die Bauern Wehe brink und Steinkamp waren nicht ab­
geneigt, das Land auf längere Zeit zu verpachten, wollten aber 
zu jeder Zeit darüber verfügen können. Sie wiesen darauf hin, 
daß ein kleiner Teil des in Betracht kommenden Gebietes beT 
reits kultiviert werde und auch das übrige Gebiet, wie auch 
der Teich selbst, in absehbarer Zeit urbar gemacht werden 
würde. Dies sei verhältnismäßig leicht und ohne allzu große 
Kosten durchzuführen, weil der Teich sehr hoch liege, infolge­
dessen eine Entwässerung nicht sehr schwierig sein. (1) 
Der Landrat sah sich gezwungen, dem Kommissar für Naturdenk­
malpflege in der Provinz Westfalen mitzuteilen, daß der Gedan­
ke, das Gebiet des Schnakenpohlteiches als Naturdenkmal noch 
für längere Jahre zu erhalten, leider aufgegeben werden 
müsse. (2) 

Jedoch am 25.4.1934 schreibt der Landrat in einer Akten­
notiz: "Der gestrige Vortrag des Herrn Dr. Graebner im Pro­
vinzialjagdrat über Naturschutzfragen hat bei mir den Gedanken 
wachgerufen, ob ein Schutz des Schnakenpohl s und seiner Um­
gebung evielleicht nicht doch jetzt möglich wäre." (3) - Bei 
einem neuen Ortstermin mußte man aber feststellen, daß ein 
Teil des in Betracht kommenden Gebietes bereits kultiviert 
worden war. Die Besitzer Steinkamp und Wehebrink erklärten 
sich bereit, dem Kreis daa. in Frage kommende Gebiet, welches 
noch nicht kultiviert worden war, zu verkaufen. 

1. Aus den Akten der Naturschutzbehörde , der Landrat am 11 . 9 . 30 
2. Aus den Akten der Naturschutzbehörde, der Landrat am 7 . 2 . 31 
3. Aus den Akten der Naturschutzbehörde, der Landrat am 5.4.34. 
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Die Besitzer verlangten einen Preis von 450,-- RM für den 
Morgen. Demgegenüber stand ein Gebot des Kreises von 300,-- RM. 
Letzteres Gebot fand jedoch der Kommissar für Naturdenkmal­
pflege, Dr. Graebner, noch viel zu hoch. Diese Tatsachen soll­
ten sich für die künftige Entwicklung sehr nachteilig auswir­
ken. Bei einem weiteren Ortstermin, am 8.9.1934, mußte man 
feststellen, daß der Besitzer Steinkamp entgegen seiner Zu­
sageft, nichts ändern zu wollen, seine ganze Parzelle zum Preise 
von 450,-- RM je Morgen an den Siedler Hucke verkauft hatte. 
Der Kreis bot schließlich 350,-- RM für den Morgen. Herr Wehe­
brink nahm dieses Gebot durch Wort und Handschlag an. An dem­
selben Tage wurden noch Einzelheiten über Entwässerungsgräben, 
Grenzen und überfahrtsrechte beschlossen. Jedoch schon zwei 
Tage später bat Wehe brink schriftlich um die Erhöhung des Kauf­
preises auf 400,-- RM, andernfalls er seine Unterschrift zu 
dem Kaufvertrage schwerlich geben könne. Am 12.9.1934 wurde 
mit Hucke über die Aufhebung seines Kaufvertrages verhandelt. 
Die Bauern Steinkamp und Wehebrink beauftragten am 15.9.1934 
einen Rechtsanwalt mit der Wahrnehmung ihrer Interessen, der 
dem Katasteramt erklärte, daß eine Vermessung ihrer Antäle 
vorerst nicht erfolgen dürfe, bevor nicht eine Einigung mit 
den Besitzern herbeigeführt sei. Außerdem versuchte er zu be­
weisen, daß der Schnakenpohl ohnehin austrocknen werde. Seltene 
Pflanzen und Tiere seien dort nicht mehr zu finden. Die Ant­
wort des Kreises war eine vorläufige Polizeiverfügung zum 
Schutze des Gebietes, die den Besitzern am 18.9.1934 zugestellt 
wurde. In einem Schreiben des Landrats vom 17.9.1934 an Rechts­
anwalt Hoppe heißt es: "Ich werde nunmehr bei dem Herrn Re­
gierungspräsidenten beantragen, daß das in Frage kommende Ge­
biet auch ohne Zustimmung der Eigentümer unter Naturschutz 
gestellt wird. Ichbabe den Herrn Bürgermeister in Rahden er­
sucht, zur Sicherung des Planes bis zur endgültigen Entschei­
dung, den beiden Besitzern Steinkamp und Wehebrink, sowie 
Steinkamps Käufer Hucke, durch Polizeiverfügung die entsprechen­
den Auflagen zu machen. Diese Verfügungen sind, wie sich aus 
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dem Vorstehaenden ergibt, vorläufiger Art. Sie werden zu gege­
bener Zeit entweder durch die zu erlassende Polizeiverordnung 
überflüssig, oder sie werden, falls wider mein Erwarten keine 
Polizeiverordnung erlassen werden sollte, alsdann aufgehoben 
werden." (4) Der Regierungspräsident ließ die Angelggenheit 
durch den Kulturbaubeamten in Minden überprüfen, der fest­
stellte, daß kein Anlaß zu der Amnahme bestehe, daß der Schna­
kenpohl jemals lediglich durch Kultivierung seiner Umgebung 
austrocknen würde. (5) Der Regierungspräsident bezeichnete 
das Gebot von 350,-- RM für den Morgen als unverkennbar günstig 
und wies die Forderungen der Besitzer zurück. Am 8.12.1934 
fand ein neuer Lokaltermin und eine anschließende Verhandlung 
im der Gastwirtschaft Hanau in Varl statt. Daran nahmen auch 
ein Vertreter der Regierung und Dr. Graebner teil. Nachdem 
zunächst Einzelheiten über Grenzen und Entwässerungsgräben be­
sprochen wurden, versuchten die Besitzer, den Preis nochmals 
in die Höhe zu treiben. Der Landrat blieb aber bei seinem Gebot 
von 350,-- R M für den Morgen. Daraufhin erbaten sich die Be­
sitzer eine Bedenkzeit, die ihnen bis zum 5.1.1935 zugestanden 
wurde. Am 5.1.1935 teilte Rechtsanwalt Hoppe dem Regierungs­
präsidenten mit, daß sich die beiden Bauern St ei nkamp und 
Wehebrink notgedrungen, obwohl sie die Abgabe zum Preise von 
350,-- RM nicht für recht hielten, mit diesem Preise einver­
standen erklärten. 

Damit konnte die Arbeit der Ämter beginnen. Kreis und Pro­
vinz übernahmen die Bezahlung zu gleichen Teilen. Der Kreis­
tag genehmigte den Kauf. Damm und Gräben wurden als Notstands­
arbeiten geplant und ausgeführt. Vom Anerbengericht mußte die 
Freigabe der Grundstücke erlangt werden. Die Besitzer ließen 
sich Wege- und Grundrechte eintragen und die Provinz die Grund­
dienstbarkeit für dieses Gebiet. Am 11.10.1936 konnte der 
6,693 ha große Schnakenpohl durch Verordnung endlich zum Na­
turschutzgebiet erklärt werden. 

4. Aus den Akten der Naturschutzbehörde, der Landrat 
am 17.9.1934. 

5. Aus den Akten der Naturschutzbehörde, der Regierungs­
präsident am 13.11.1934. 
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Es ist nicht zu verkennen, daß dies am Ende das Verdienst des 
Landrats von Borries ist. Er war es auch, der weiterhin an der 
Entwicklung und Pflege des Naturschutzgebietes lebhaft Anteil 
nahm, indem er den Lehrer Berendes und den Kaufmann Hanau jun. 
in Varl bat, die Betreuung des Gebietes zu übernehmen. Diese 
Herren sollten den früheren Pflanzenbestand durch Ergänzungen 
wiederherstellen. Neben diesen beiden Herren haben sich beson­
ders der Kaufmann Hanau sen., der sich schon nach dem ersten 
Weltkriege für den Schutz dieses Gebietes eingesetzt hatte, und 
der Lehrer Dröge um den Schnakenpohl verdient gemacht. - Es war 
auch geplant, den Damm an der Südwestseite zu bepflanzen, wenn 
es gelingen sollte, Herrn Hucke einen Ersatz für diesen Weg zu 
schaffen. Durch das Befahren des Dammes wird die Tierwelt des 
Schnakenpohls empfindlich gestört. Die Wegefrage konnte damals 
nicht gelöst werden. Mittlerweile brach der zweite Weltkrieg au~ 

Im Jahre 1954 erklärte sich Herr Thane aus Sielhorst berei1 
einen in der Nähe des Schnakenpohls gelegenen Ödlandstreifen, dE 
Herrn Hucke als Ersatz für das ihm eingeräumte Uberfahrtsrecht 
am Schnakenpohl dienen soll, zu verkaufen. Der Kreis griff sofoJ 
zu. Am 17. Juli 1954 wurde der Kaufvertrag über den 4,64 a großt 
Streifen mit dem Kreise abgeSChlossen. Herr Hucke verlor dadurcl 
das Uberfahrtsrecht am Damm der Südwestseite. Wie der Kreishei­
matpfleger Meyer mir mitteilte, soll der Damm mit Bäumen und 
Sträuchern bepflanzt werden, damit der Pohl von dieser Seite ge­
schlossen wird. Wenn das geschehen ist, wird die Tierwelt des 
Naturschutzgebietes nicht mehr so stark gestört werden können, 
vorausgesetzt, daß sie sich noch einmal dort einfindet. Wie mir 
Herr Meyer mitteilte, soll auch im Südosten entlang des Haup~­
weges ein Gehölzstreifen angelegt werden, damit die Heide ge­
schützt wird. 

Das Naturschutzgebiet Schnakenpohl hat schon viel Mühe 
und Einxatzbereitschaft von allen daran Beteiligten gefordert, 
und das wird auch so bleiben, wenn es kommenden Generationen er­
halten bleiben soll. 


































































































































